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2. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Schacht-Audorf 

___________________________________________________________________ 
 
Aufgrund des § 34 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der 
derzeit geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 25. 
September 2014 folgende 2. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 
und der Ausschüsse der Gemeinde Schacht-Audorf erlassen: 
 
 

§ 1 
 
§ 20 Buchstabe a) erhält folgende Fassung: 
 
„Der Ausschuss wählt in seiner ersten Sitzung unter Leitung des ältesten anwesenden 
Mitgliedes aus seiner Mitte seinen/ihren Vorsitzenden und zwei Stellvertreter/-innen, 
wenn diese Wahl nicht bereits gem. § 46 Abs. 4 GO durch die Gemeindevertretung 
vorgenommen wurde. Bei der Wahl ist die Reihenfolge der Vertretung eindeutig 
festzulegen.“ 
 

§ 2 
 
Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Schacht-Audorf, den 02.10.2014 
 
 
gez. Reese 
(Eckard Reese) 
Bürgermeister 
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4. Änderungssatzung zur Satzung für den Friedhof der Gemeinde Schacht-Audorf 
 
Aufgrund der §§ 4 und 17 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
28.02.2003 (GVOBl. Schleswig-Holstein S. 57) und des § 26 Abs. 2 des Bestattungsgeset-
zes in der Fassung vom 04.02.2005 (GVOBl. Schleswig-Holstein S. 70) jeweils in der zurzeit 
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 
25.09.2014 folgende 4. Änderungssatzung zur Satzung für den Friedhof der Gemeinde 
Schacht-Audorf erlassen: 
 
 

§ 1 
 
In § 4 Abs. 5 wird nach Satz 3 folgender neuer Satz 4 angefügt: 
 
„Das Verfahren kann über die Friedhofsverwaltung oder die einheitliche Stelle nach den Vor-
schriften des Landesverwaltungsgesetzes (LVwG) abgewickelt werden.“ 
 
Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden die neuen Sätze 5 bis 7. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Schacht-Audorf, den 02.10.2014 
 
Gemeinde Schacht-Audorf 
Der Bürgermeister 
 
gez. Reese 
 
(Eckard Reese) 
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B E K A N N T M A C H U N G  
I. 
 

1. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

d e r 
 

Gemeinde Schülldorf 
 

für das Haushaltsjahr   2 0 1 4 
 
 

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 23.06.2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 1. 
Nachtragshaushaltssatzung erlassen:  
 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan 

werden 

 

1.  im Ergebnisplan der 
 
 Gesamtbetrag der Erträge 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen 
 Jahresüberschuss 
 Jahresfehlbetrag 

 

    41.800 €
 13.200 €

         --- 
   --- 

 --- 
--- 
--- 

   28.600 € 

624.600 € 
752.300 € 

--- 
127.700 € 

 

666.400 €
765.500 €

--- 
      99.100 €

2. im Finanzplan der 
 

  

  
41.800 € 

13.200 € 
 

 
696.500 €

 
 

751.600 €
 

 

 
--- 

 
--- 

 
 

--- 
 

 
--- 
 

 
607.600 € 

 
641.500 € 

 
 

2.400 € 
 
 

41.400 € 

 
649.400 €

 
654.700 €

 
 

698.900 €
 
 

793.000 €

erhöht 
um 

vermin- 
dert um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes 
einschl. der Nachträge 
 
gegen- 
über bis-  
her 

nunmehr 
festge- 
setzt auf 
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§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  

und Investitionsförderungsmaßnahmen   von bisher 0 € auf nunmehr 300.000 € 
 

 
 

§ 3 
 

Unverändert 
 

 
§ 4 

 
Unverändert 

 
 

§ 5 
 

Unverändert 
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 26.09.2014 erteilt. 

 
 
Schülldorf, 08.10.2014 
 
 
 
(Heinke Desens) 
 Bürgermeisterin 
 
 

II. 
 

Der zu dieser 1. Nachtragshaushaltssatzung gehörende 1. Nachtragshaushaltsplan liegt 
zur Einsichtnahme in der Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, 
öffentlich aus. 
 
Schülldorf, 08.10.2014 
 
gez. Desens 
 
(Heinke Desens) 
Bürgermeisterin 
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Rendsburg,  den 15.09.2014     Osterrönfeld, den 26.08.2014 

gez. Schwemer      gez. Kläschen 

Kreis Rendsburg-Eckernförde, Dr. Schwemer,  Amt Eiderkanal, Kläschen, 
Landrat       Amtsvorsteher 
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Amt Eiderkanal • Schulstr. 36 • 24783 Osterrönfeld  

 

Amtsangehörige Gemeinden                Seite 1 von 1 
Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld (Rendsburg), Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf 
 

Konten der Amtskasse 
Volks-Raiffeisenbank eG, Rendsburg BLZ 214 636 03 Kto.-Nr. 50 300 13 IBAN: DE66 2146 3603 0005 0300 13 BIC: GENODEF1NTO 
Sparkasse Mittelholstein AG BLZ 214 500 00 Kto.-Nr. 2 100 432 IBAN: DE74 2145 0000 0002 1004 32 BIC: NOLADE21RDB  
Postbank Hamburg  BLZ 200 100 20 Kto.-Nr. 22 64 64 206 IBAN: DE20 2001 0020 0226 4642 06 BIC: PBNKDEFF 

 Zentrale Steuerungsunterstützung-  Referentin der Verwal-
tungsleitung  

 
An die 
Schl.-Holst. Landeszeitung  
Fax: 464 14 55 
 
Kieler Nachrichten 
Fax: 56 41 8 

Ansprechpartner: Birgit Brückner 
Verwaltungsstelle: Osterrönfeld 

Schulstraße 36, 
24783 Osterrönfeld 

Telefon:  04331 / 8471-51 
Telefax: 04331 / 8471-71 
Zimmer: 09 
E-Mail: b.brueckner@amt-eiderkanal.de 
Internet: www.amt-eiderkanal.de 
Az./Id-Nr.: 797.121 - br - 105064 
 
Öffnungszeiten: 
Mo, Mi u. Fr von 08.00 - 12.00 Uhr 
Di u. Do       von 14.00 - 17.30 Uhr 
im Übrigen nach Vereinbarung 
 
Osterrönfeld, 9. Oktober 2014 

 
Pressemitteilung 
 
Sperrung des Bahnüberganges Schülldorf in der Zeit vom 13.10.2014 - 15.10.2014 
Schienenersatzverkehr in der Zeit vom 09.10.2014 - 20.10.2014 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
im Auftag des Landes Schleswig-Holstein beginnt die Deutsche Bahn mit dem Bau des neuen Bahnhalte-
punktes Schülldorf. Aufgrund dessen wird der Bahnübergang Schülldorf in der Zeit von Montag, 13.10.2014 
12:00 Uhr bis Mittwoch, 15.10.2014 06:00 Uhr gesperrt. In der Sperrzeit steht der Bahnübergang Haßmoor 
als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung. 
 
Für die notwendigen Gleisbauarbeiten im Zuge der Neubauten von 5 Bahnhaltepunkten auf der Strecke 
zwischen Rendsburg und Kiel findet in der Zeit von Freitag, 09.10.2014 23:59 Uhr bis Montag, 20.10.2014 
04:00 Uhr kein Schienenverkehr statt. Ein Schienenersatzverkehr zwischen dem Bahnhof Rendsburg und 
dem Bahnhof Kiel steht zur Verfügung. Aushänge befinden sich an den jeweiligen Bahnhöfen. 
 
Für die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen wird um Verständnis gebeten. 
 
Ich bitte diesen Hinweis zur Information der Bürger im redaktionellen Teil Ihrer Zeitung zu veröffentlichen. 
 
Vielen Dank im Voraus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
Birgit Brückner 
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